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Der Tei.]bebauungsp]ar) mit Er].ähterungen
war ir) der Zeit vom l.bis 13o.September
1954 im Gemeindebüro öffentlich aufge-
lege r] .

3

])er Teilbebauungeplan mit
Erläuterungen ist in der
Gemeinderatssitzung vom
].]..2 .1955 gemäss $ 19 (15 )
Aufl . Ge s . fe stge E t eilt .
Die Bekanntmachur)g iet am
18 . 2 . 1955 erfolgt .
Laumerehe im) den 18 . 2 . 1955

Die Gemeindeverwaltung :
ge z .We r] d el.[.aumersheim, den 21.0kt.1954

Der Bürgermeister:
(DS )

(DS ) ge z . Wende l .



der Verbaldsgeneilde GrüRsladl-laßt
mit den verbamdsämgehörigeam €Remezimdc3r
Battenberg,
Kindenhëim,

Bissersheim, IBockehhetm/Wstr., Dirmstein, Ebertsheim, Gerolsheini, Großkarlbact'
Kirchheim/Wstr., Kleinkarlbach, Laumersheim, MertesheiM, Neuletningen, Obersülzer

Obrigheim. Quirnheim

21. Jahrgang ). Donnerstag, den 30. Juni .1 994 q Ausgabe 26/94

2. Nach Ne.uausfertigung tritt der Bebauungsplan "Am Auer-
graben, Andlerungsplan 1" rückwirkend zum 05.07.1985 in
Kraft.
Nach Neuausfertigung. tritt der Bebauungsplan 'An der

rilckwirkend zum

4

5

Laumersheim Dirmsteiner Straße. Anderungsplan
09.09.1 977 in Kraft.
Nach Neuausfertlgung tritt der Bebauungsplan "An der
Satzhohl"rückwirkend zum 09.1 1 .1 966 in Kraft.
Nach Neuausfertlgung tritt der Bebauungsplan Am Friedhof"
rückwirkend zum 1 8.02.1 955 in Kraft.

Jeder :kann die ge:nehmigten Bebäuungsplähe ab sofort bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Grtlnstadt-Land, Industriestr. ll,
Grünstadt: Zimmer 303. während der Dienststunden einsehen und
über den Inhalt Auskunft erhalten.
Mit dieser Bekanntmachung ist auch das Erfordernis einer formgül-
tigen Verkündung der in den Bebauungsplänen aufgenommenen
örtlichen Bauvorschriften nach der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz erfüllt.
Der räumliche Geltungsbereich der einzelnen o.g. Bebauungspläne
ist aus der nachstehenden Skizze ersichtlich, wobei die Zahlen in
der Ski.zze identisch mit den o.g. Zahlen (Bezeichnung Bebauungs
plan) sind.
IHinweis ;
l Folgende Hinweise gelten für alle oben bekanntgemachten Bebau
ungspläne:
Nach $ 44 Abs. 3 S. l und 2 sowie Abs. 4 des BauGB können für
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan Entschädigungsansprüche gelten.d gemacht werden, wenn die
in den $$ 39 bis 42 des BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von 3 Jahren anch Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Vermögensnachteile eingeteilt sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.
Nach $ 215 Abs. l des BauGB ist eine Verletzung der in $ 214 Abs
1 1 Nr. l und 2 des BauGB bezeichneten Verfahrens- oder Formvor-
schriften bei der Aufstellt4ng dieser Bebauungspläne unbeachtlich
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht
worden ist.
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge
genüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründer
soll, Ist darzulegen.
Nach $ 24 Abs. 6 der GemO für Rheinland-Pfalz {st eine Verletzung
der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe ($ 22 Abs. l Gema) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des

Gemeinderates ($ 34 GemO)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öf
fentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeich
nung der Tatsachen. die eine solche Rechtsverletzung begri)nder
können, gegentlber der Gemeindeverwaltung getend gemacht wor
den ist.
Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land

Bauabteilung -
i.A. Fuchs

Offentliche Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches
hier: Ausfertigung von Bebauungsplänen

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Verbandsge-
meinde Grünstadt-Land am 25.03.1 993 wurden die unten genann-
ten Bebauungspläne der Ortsgemeinde Laumersheim bereits rück-
wirkend in }<'raet gesetzt. Jedoch wurde..durch einen Druckfehler
anstatt der Ortsgemeinde l Laumersheim#'die Ortsgemeinde Dirm:
stein Im Text genannt, wobei die genannten Bebauungspläne und
die dazugehörigen Skizzen die Ortsgemeinde Laumersheim betra-

Aus Gründen der Rechtssicherheit muß deshalb nochmals die öf-
fentliche Bekanntmachung über die rückwirkende Inkraftsetzung
der Bebauungspläne erfolgen.

fen

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes und
des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz ist ein Bebauungs-
plan dann als nichtig anzusehen. wen er nicht ordnungsgemäß aus-
gefertigt wurde.
Flach äer Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz ist es erfor-

l derlich, daß das Äusfertigungsorgan - bei Bebauungsplänen in der
l Regel der Ortsbürgermeister'- dlirch die Ausfertigung die Uberein-
jstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes der Normur-
kunde mit dem Willen des Rechtsetzungsberechtigten sowie die
Einhaltung des für die Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens bezeugt. Aus dieser Zweckbestimmung der Ausferti-
gung folgt, daß der Bürgermeister in dem Zeitraum zwischen dem
Abschluß des Normaufstellungsverfahrens (wozu auch das Verfah-
ren gem. $ 1l BauGB zählt) und der Verkündung der Rechtsnorm
unter Angabe des entsprechenden Datums die Planurkundë ggf.
auch dle textlichen Festsetzungen unterzeichnen muß.
Gem. $ 215 Abs. 3 BauGB ist die Möglichkeit eröffnet, Ausferti-
gungsfehler rückwirkend oder fur die Zukunft durch Neuvornahme
der fehlenden Verfahrenshandlung durch das zuständige OrgaTI zu
heilen. Zusätzlich ist die Satzung erneut gem. $ 12 BauGB i.V.m. $
24 Abs. 3 GemO ortsüblich bekanntzumachen.
Nach Überprüfung der Bebauungspläne der Ortsgemeinde Batten-
berg wurde festgestellt, daß es vërschiedene Bebauungspläne an
einer ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neu ausgefer-
tigten Pläne worden im folgenden bekanntgemacht:
1. Nach Neuausfertigung tritt der Bebauungsplan 'Am Auer-

graben, Erweiterungsplan 1" rückwirkend zum 07.02.1 986 in
Krafta



l ";mami'm;--
1 2 6. F[B. !g93

die rückwirkende InkraRsetzung

h Der Gemeinderat der

beschloß in seiner Sit.zung am 'lO. JO . J\\Q

des Bebauungsplanes

,.jl;q:. \.Ä.J\.:{
gem. $ 215 Abs. 3 BauGB zum ..J3.=an . .X'KSS

\zs. a2. X B

Die öffentliche Bekanntmachung der rückwirkenden Inkraftsetzung im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
30. oö, .49.9q
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;l :$11:ilg y::i :,:l:ËgiäËi:Ë 11111Ël::ß ilË i ;=P*'-
D] e Sbe].lung der 'wohngebäude mib G]ebe]-seite oder. Traute . zur Strasse
wird durch die Einzelohnung Im Tei[beba.uungBp].an bestlmmG
Putze,rt und Fa.rbe der Häuser wird Im Rahmen der baupollzei.lichen
Geneluüigung fesbge].egt+ Zuge].assen sind nur he]-]o Paßte]].töne.

%? ,""'ß:!:$1:gi l?:!::E :!?Ël"Fi: ä: ! : ?::: ::,:Hl:ET'
nicht übber 50o betragen.

1:1.{:iSËl:Ëäi IS: :l::Ë;$.ä: :!i il:Ë:iiË:l ;:lËä;l:s:t--
Höhe nicht über ]. mt auszuführen.

1:: !!::1 g:g:,:?l. l: ::llE:::Ë ËgË::.?l: li:ë Ë;Ël;?"$g:
Bei giebelseiblgen Häusern sind sie in jedem Fa].]. getrennt hinter
der rückwärtigen Grenze der f/ohnhäuser a.Is Sondorbbauten aufzufiihreD.

lillgl:11111:lll$1:1111$11111;111:11:?11i:Ül::!:lgl$,
rechb].lehen Genetimigung anzusch].lassen.

lll:$$111B lgälllllli lli:llll$1111il:l ll:lll;lili;li$"
be einbrächblgt .

s hängt von den der Ge--
und äen privaten Bauherrn zur Verfügung stehenden

[Ä[. bte].n ab.

Die Reihenfolge wird von dem Bedarf der Wohnungs6uchenden bestlminü.

Der Teilte bauungsplan mit
Erläuterungen war in der Zeit
vom 1 . bie 3o . September 1954
im Gemeindehaus öffent]-ich
aufgel egt .

Laumersheim, den 2Z.Okt.1954
Der Bürge rmeietez' :

ge z . \'/end e l

Laumersheim, den . to . 7 . 1954

Der ]3tirgermeister:

(DS) ge z . 'lre nd el

(DS)
Der Teilbebauungsplar) mit Er]-äuterur)g-en
wurde in der Gemein)deratssitzung vom
11.2.1955 gemäss $ 19 (3) Aufl.Geß.
feEtgeste].It. ist am].8.8.].955 e rfolgt .

LaumerEhe im, den 18. 2 . 1955
Die Gemeindeverwaltung

(DS) ge z . l.Ve nd e l


